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Allgemeine Einkaufsbedingungen 
 
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich  
1. Unsere Einkaufsbedingungen gelten für alle 
Lieferungen und Leistungen des Lieferanten, nicht 
nur für Kaufverträge, auch für Werkverträge, 
Montagearbeiten, Dienstleistungen etc. Sie gelten 
ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren 
Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, 
wir hätten ausdrücklich in Textform Ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichender Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung des Lieferanten vorbehaltslos annehmen.  
2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Lieferanten zwecks Ausführung des Vertrages 
betroffen werden, sind in Textform niederzulegen.  
3. Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmern im Sinne des § 14 Abs. 1 
BGB.  
4. Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist die 
Vertragssprache deutsch.  

 
§ 2 Annahme des Angebots – Angebotsunterlagen 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung 
innerhalb einer Frist von 1 Woche anzunehmen. 
Bestellungen erfolgen grundsätzlich in Textform. 
Telefonisch oder mündlich erteilte Beauftragungen 
erlangen erst durch unsere Bestätigung in Textform 
Gültigkeit.  
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstige Unterlagen behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne 
unsere ausdrückliche Zustimmung in Textform nicht 
zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich 
für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu 
verwenden; nach Abwicklung der Bestellung sind sie 
uns unaufgefordert zurückzugeben. Dritten 
gegenüber sind sie geheim zu halten. Insoweit gilt 
ergänzend die Regelung gemäß § 12.  
 
§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen  
1. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist 
bindend und wird grundsätzlich in der Währung 
„Euro“ ausgewiesen. Ein Vertragsverhältnis auf Basis 
alternativer Währungen akzeptieren wir nicht. 
Mangels abweichender Vereinbarung in Textform 

schließt der Preis die Lieferung „frei Haus“ 
einschließlich Verpackung ein. Die Rückgabe der 
Verpackung bedarf einer besonderen Vereinbarung 
in Textform. Verwendet der Lieferant trotz 
entgegenstehender Vereinbarung Einwegpaletten, 
so erfolgt deren Entsorgung durch uns auf Kosten des 
Lieferanten.  
2. Kosten, Steuern, Zölle und sonstige Abgaben, die 
nach Auftragserteilung in Kraft treten, trägt der 
Lieferant.  
3. Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn 
diese – entsprechend der Vorgaben in unserer 
Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummern 
angeben; für alle wegen Nichteinhaltung dieser 
Verpflichtung entstehenden Folgen ist der Lieferant 
verantwortlich, sofern er nicht nachweist, dass er 
diese nicht zu vertreten hat. Rechnungen sind sofort 
nach Abgang der Ware gesondert einzureichen, also 
nicht der Sendung beizufügen. Den Rechnungen 
beizulegen sind Packlisten sowie vereinbarte 
Informationen und Unterlagen, wie insbesondere 
Erstmuster, Prüfberichte, Werkzeuglisten etc.  
4. Wir bezahlen, sofern nichts anderes in Textform 
vereinbart ist, den Kaufpreis, gerechnet ab Empfang 
der Gegenleistung, Zugang der Rechnung nach 
Erbringung der Gegenleistung oder einem späteren, 
vom Lieferanten benannten Zeitpunkt, innerhalb von 
14 Tagen mit 3 % Skonto oder innerhalb von 30 
Tagen netto.  
5. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 
stehen uns in gesetzlichem Umfang zu.  
 
§ 4 Lieferzeit – Lieferverzug – Gefahrübergang  
1. Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist 
bindend. Maßgebend für die Einhaltung der 
Lieferzeit ist der Eingang der Ware bei uns.  
2. Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich in 
Textform in Kenntnis zu setzen, wenn Umstände 
eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen 
sich ergibt, dass die vereinbarte Lieferzeit nicht 
eingehalten 
werden kann. Dem Lieferanten ist bekannt, dass 
Lieferverzögerungen zu Fertigungsausfällen bei 
unseren Kunden führen können. Ferner ist dem 
Lieferanten bekannt, dass wir unsere Kunden unter 
anderem „Just in Time“ beliefern. Deswegen können 
Lieferverzögerungen zu erheblichen Vertragsstrafen- 
und Schadenersatzansprüchen durch unsere Kunden 
führen, die vom Lieferanten im Rahmen seiner 
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Schadenersatzpflicht uns gegenüber zu ersetzen 
sind.  
3. Im Falle des Lieferverzuges stehen uns die 
gesetzlichen Ansprüche ungekürzt zu. Insbesondere 
sind wir berechtigt, nach fruchtlosem Ablauf einer 
angemessenen Frist Schadensersatz und Rücktritt zu 
verlangen. Verlangen wir Schadensersatz, steht dem 
Lieferanten das Recht zu, uns nachzuweisen, dass er 
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.  
4. Lieferungen, die vor dem vereinbarten 
Liefertermin erfolgen, können von uns auf Kosten 
des Lieferanten zurückgewiesen werden. Unterbleibt 
die Zurückweisung, lagert die Ware bis zum 
vereinbarten Liefertermin bei uns auf Kosten und 
Gefahr des Lieferanten. Bei vorzeitiger Lieferung sind 
wir berechtigt, die Bezahlung der Ware unter 
Zugrundelegung des vereinbarten Liefertermins und 
unter Berücksichtigung des vereinbarten 
Zahlungsziels vorzunehmen.  
5. Teillieferungen akzeptieren wir nur nach 
ausdrücklicher Vereinbarung. Verbleibende 
Restmengen sind uns mit der Teillieferung 
mitzuteilen.  
6. Befindet sich der Lieferant in Lieferverzug, sind wir 
berechtigt, eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,3% des 
Netto-Bestellwertes je Kalendertag verspäteter 
Lieferung, höchstens jedoch 5% des Netto-
Bestellwertes, zu verlangen. Wir sind berechtigt, eine 
Vertragsstrafe auch neben der Erfüllung geltend zu 
machen. Hierbei genügt es abweichend von § 341 
Abs. 3 BGB, wenn wir den Vorbehalt der 
Vertragsstrafe innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der verspäteten Lieferung oder auch später durch 
entsprechenden Rechnungsabzug gegenüber dem 
Lieferanten geltend zu machen. Wir sind berechtigt, 
den sich aus dem Verzug ergebenden Schaden 
geltend zu machen, der die Höhe der verwirkten 
Vertragsstrafe überschreitet.  
7. Die Gefahr geht erst mit Anlieferung und erfolgter 
Abladung der Ware in unserem Haus oder an der 
vereinbarten Liefer- oder Versandstelle auf uns über.  
8. Wir haben das Recht, die Warenannahme zu 
verweigern, in Fällen von höherer Gewalt, Streik und 
Aussperrung, Betriebsstörungen, Unruhen und bei 
behördlichen Anordnungen, vorausgesetzt, wir 
haben diese Ereignisse nicht zu vertreten. 
 
§ 5 Gefahrgutversand 
1. Wir setzen voraus, dass der Lieferant als Vertreiber 
von Waren umfassende Kenntnisse über die 

eventuellen Gefahren seiner Güter bei Versand, 
Verpackung, Lagerung etc. hat. Vor Annahme eines 
Auftrags hat er daher zu prüfen, ob die in der 
Bestellung genannten Waren bzw. deren 
Bestandteile als gefährliche Güter (z. B. Farben, 
Klebstoffe, Chemikalien oder entzündliche, 
oxydierende, explosionsgefährliche, brennbare, 
giftige, radioaktive, ätzende oder zur Selbsterhitzung 
neigende Güter) einzustufen sind. In solchen Fällen 
muss er uns sofort umfassend informieren.  
2. Spätestens mit seiner schriftlichen 
Auftragsbestätigung muss der Lieferant uns die 
notwendigen verbindlichen Erklärungen korrekt 
ausgefüllt und rechtsverbindlich unterzeichnet 
zusenden. 
3. Bei der Verpackung, Kennzeichnung und 
Deklaration sind die jeweils neuesten, national und 
international gültigen Vorschriften zu berück-
sichtigen: 
- Seefracht: Gefahrengutverordnung - See IMDG-
Code 
- Luftfracht: UN/ICAD; IATA 
- Bahnfracht: Gefahrgutverordnung Straße und  
Eisenbahn (GGVSE) und RID 
- Straßenfracht: Gefahrgutverordnung Straße und 
Eisenbahn (GGVSE) und ADR 
- sowie eventuell abweichende oder zusätzliche 
Vorschriften des Empfangslandes, wenn diese dem 
Lieferanten genannt wurden. 
4. Der Lieferant haftet für alle Schäden, die als Folge 
unrichtiger Angaben in den verbindlichen 
Erklärungen oder deshalb entstehen, weil 
bestehende Vorschriften bei der Behandlung 
(Verpackung, Versand, Lagerung usw.) gefährlicher 
Güter nicht beachtet wurden. 
 
§ 6 Warenursprung, Präferenzen, Vorschriften im 
internationalen Warenverkehr  
1. Der Lieferant ist verpflichtet, spätestens zum 
Zeitpunkt der Auftragsbestätigung für alle von ihm 
gelieferten Artikel Nachweise des nicht 
präferenziellen oder präferenziellen Ursprungs und 
die korrekten Zolltarifnummern vorzulegen. 
2. Der Lieferant verpflichtet sich, uns jährlich 
unaufgefordert eine aktuelle, gültige Langzeit-
Lieferantenerklärung zur Verfügung zu stellen. 
Änderungen der dort gemachten Angaben hat uns 
der Lieferant unverzüglich mitzuteilen. 
3. Der Lieferant verpflichtet sich, seine Produkte 
darauf zu prüfen, ob sie im internationalen 
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Warenverkehr Verboten, Beschränkungen und/oder 
Genehmigungspflichten unterliegen (z. B. 
hinsichtlich der Ausfuhrliste, Dual-Use-VO, US-Re-
Exportvorschriften etc.) und dies in der Langzeit-
Lieferantenerklärung anzugeben. Änderungen der 
dort gemachten Angaben hat uns der Lieferant 
unverzüglich vor Versand der Ware in Textform 
mitzuteilen. 
4. Bestehen für bereits gelieferte Waren Verbote 
nach der Außenwirtschaftsverordnung (AWV), der 
aktuellen Ausführverordnung, der EU-Dual-Use-
Verordnung oder sonstigen nationalen oder 
internationalen Gesetzen und Vorschriften, ist der 
Lieferant verpflichtet, diese uns unverzüglich in 
Textform mitzuteilen. 
5. Sollte sich die Langzeit-Lieferantenerklärung als 
nicht hinreichend aussagekräftig oder als fehlerhaft 
herausstellen, besteht auf Anforderung die 
Verpflichtung, uns fehlerfreie, vollständige und 
zollamtlich bestätigte Auskunftsblätter über den 
Warenursprung zur Verfügung zu stellen. 
6. Sollten wir oder unsere Kunden von einer 
Zollbehörde wegen fehlerhafter eigener 
Ursprungserklärungen nachbelastet werden oder 
erleiden wir oder unsere Kunden hierdurch einen 
sonstigen Vermögensnachteil, und beruht der Fehler 
auf einer unrichtigen Ursprungsangabe des 
Lieferanten, so hat der Lieferant hierfür in vollem 
Umfang einzustehen und haftet für alle daraus 
entstehenden Schäden. 
 
§ 7 REACH-Verordnung 
1. Der Lieferant verpflichtet sich, die REACH 
(Verordnung EG Nr. 1907/2006) einzuhalten. Er ist 
verpflichtet, sämtliche uns gelieferten Stoffe selbst 
oder von Vorlieferanten (vor-)registrieren zu lassen, 
sofern ihn Registrierungspflichten nach REACH 
treffen. Ist er nach REACH selbst nicht 
registrierungspflichtig, verpflichtet er seine 
Vorlieferanten zur Einhaltung ihrer Pflichten nach 
REACH. Er verpflichtet sich, sämtliche aufgrund 
REACH erforderlichen Informationen und 
Dokumentationen innerhalb der in REACH 
vorgesehen Fristen an uns zu übermitteln bzw. die 
Informationen von Vorlieferanten unverzüglich an 
uns weiterzuleiten. Zudem verpflichtet er sich, die 
Vollständigkeit und Aktualität seiner Informationen 
und Unterlagen stets zu prüfen und zu 
gewährleisten. 

2. Werden wir wegen Verletzung von REACH-
Vorschriften von Kunden, Konkurrenten oder 
Behörden in Anspruch genommen, die auf eine Ware 
des Lieferanten zurückzuführen ist, sind wir 
berechtigt, von ihm die Freistellung von diesen 
Ansprüchen oder den Ersatz des Schadens zu 
verlangen, der durch die nicht vorhandene REACH-
Konformität verursacht wurde. 
 
§ 8 Qualitätssicherung – Ausführung des Auftrages  
1. Der Lieferant ist verpflichtet, eine dem neuesten 
Stand der Technik entsprechende Qualitätssicherung 
durchzuführen und uns diese nach Aufforderung 
nachzuweisen. Wir behalten uns vor, Art und 
Umfang der Qualitätssicherung durch Abschluss 
einer entsprechenden Qualitätssicherungs-
vereinbarung zu konkretisieren. Wir setzen voraus, 
dass der Lieferant ein Qualitätsmanagementsystem 
nach den Anforderungen der ISO 9001 ff., QS 9000 
oder ISO TS 16949 praktiziert.  
2. Der Lieferant ist verpflichtet, bereits bei Abgabe 
unseres Angebots auf mögliche Mängel hinzuweisen, 
insbesondere hinsichtlich der Beachtung des Standes 
von Wissenschaft und Technik, von Bestimmungen 
des Umweltschutzes oder der technischen 
Zweckmäßigkeit und Umsetzbarkeit.  
3. Wir können Änderungen des Liefergegenstandes 
auch nach Vertragsschluss verlangen, soweit dies für 
den Lieferanten zumutbar ist. Bei einer solchen 
Vertragsänderung sind die Auswirkungen für beide 
Seiten, insbesondere hinsichtlich Mehr- oder 
Minderkosten sowie der Liefertermin angemessen zu 
berücksichtigen.  
4. Abweichungen gegenüber der Bestellung und 
Änderungen gelten nur, wenn der Lieferant 
besonders darauf hinweist und sie von uns in 
Textform bestätigt worden sind.  
 
§ 9 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung  
1. Untersuchungs- und Rügepflichten oder -
obliegenheiten bestehen nicht vor vollständiger 
Lieferung.  
2. Der Lieferant erkennt an, dass wir unsere 
Eingangsuntersuchung ordnungsgemäß durch-
führen, indem wir in zumutbarem Maße Stichproben 
bezüglich Identität der Ware, Gewicht, Maße und 
Aussehen unverzüglich nach Ablieferung, spätestens 
innerhalb von 14 Tagen, durchführen.  
3. Zu technischen Funktionsprüfungen und sonstigen 
Untersuchungen sind wir nicht verpflichtet.  
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4. Mängel der Lieferung, die sich bei den 
vorgenannten Untersuchungen zeigen, haben wir 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 14 Tagen, 
anzuzeigen, versteckte Mängel der Lieferung 
innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung.  
5. Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns 
ungekürzt zu; in jedem Fall sind wir berechtigt, vom 
Lieferanten nach unserer Wahl Mangelbeseitigung 
oder Lieferung einer neuen Sache zu verlangen. Der 
Lieferant hat die Nacherfüllung innerhalb einer 
angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt durch-
zuführen, zu dem wir ihn über den Mangel 
unterrichtet haben. 
6. Liegen konkrete Anzeichen für mangelhafte 
Lieferungen vor, haben wir das Recht, die Ware 
selbst oder bei einem unabhängigen Prüfinstitut auf 
Kosten des Lieferanten auf Tauglichkeit zu prüfen. 
Das Recht auf Schadensersatz, insbesondere das 
Recht auf Schadensersatz statt der Leistung, bleibt 
ausdrücklich vorbehalten.  
7. Für einen Rücktritt wegen eines Mangels bedarf es 
einer Fristsetzung zur Nacherfüllung nicht, wenn der 
Lieferant die Nacherfüllung trotz Ablaufs einer 
angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem wir 
ihn über den Mangel unterrichtet haben, nicht 
durchgeführt hat, wenn sich trotz der vom 
Lieferanten versuchten Nacherfüllung ein Mangel 
zeigt, wenn ein Mangel derart schwerwiegend ist, 
dass der sofortige Rücktritt gerechtfertigt ist, wenn 
der Lieferant die ordnungsgemäße Nacherfüllung 
verweigert hat oder wenn es nach den Umständen 
offensichtlich ist, dass der Lieferant nicht 
ordnungsgemäß nacherfüllen wird. In allen 
vorgenannten Fällen bedarf es für einen Anspruch 
auf Schadensersatz wegen eines Mangels keiner 
Fristsetzung. 
8. Die gesetzlichen Regeln zum Rückgriff in der 
Lieferantenkette bleiben unberührt.  
9. Wir sind berechtigt, auf Kosten des Lieferanten die 
Mangelbeseitigung selbst vorzunehmen, wenn der 
Lieferant mit seiner Pflicht zur Nacherfüllung in 
Verzug gerät oder besondere Eilbedürftigkeit 
besteht.  
10. Die Verjährungsfrist beträgt 36 Monate, 
gerechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist verlängert 
sich um den Zeitraum von Nacherfüllungs-
maßnahmen des Lieferanten ab Eingang unserer 
Mängelanzeige so lange, bis der Lieferant die 
Beendigung der Maßnahme in Textform erklärt oder 
eine weitere Nacherfüllung in Textform ablehnt. Im 

Falle der Selbst-Nacherfüllung gemäß § 9.9 
verlängert sich diese Frist um den Zeitraum bis zur 
Beendigung der Nacherfüllung.  
11. Hat sich ein Mangel innerhalb der Verjährungs-
frist gezeigt, so tritt die Verjährung nicht vor dem 
Ablauf von 4 Monaten ab dem Zeitpunkt ein, in dem 
sich der Mangel erstmals gezeigt hat. 
12. Haben wir dem Lieferanten zur Nacherfüllung die 
Ware übergeben, tritt die Verjährung von 
Ansprüchen wegen des geltend gemachten Mangels 
nicht vor dem Ablauf von 2 Monaten nach dem 
Zeitpunkt ein, in dem die nachgebesserte oder 
ersetzte Ware uns übergeben wurde.   
 
§ 10 Haftung – Freistellung – Versicherung 
1. Werden wir von unseren Kunden oder Dritten auf 
Schadenersatz, gleich aus welchem inländischen 
oder ausländischen Rechtsgrund, in Anspruch 
genommen, stellt der Lieferant uns von solchen 
Ansprüchen – einschließlich der damit verbundenen 
Kosten der Rechtsverteidigung – frei, soweit er den 
Schaden verursacht hat und – bei Anwendung 
verschuldensabhängigen Rechts – den haftungs-
begründenden Tatbestand zu vertreten hat.  
2. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im 
Sinne von § 10.1 ist der Lieferant auch verpflichtet, 
notwendige und angemessene Aufwendungen zu 
erstatten, die sich daraus ergeben, dass der 
Liefergegenstand nicht sicher ist, insbesondere für 
einen Rückruf; ein etwaiges Mitverschulden von uns 
ist zu berücksichtigen. Über Inhalt und Umfang der 
durchzuführenden Maßnahmen werden wir den 
Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – 
unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben. Unberührt bleiben sonstige 
gesetzliche Ansprüche.  
3. Der Lieferant ist zudem verpflichtet, wenn wir oder 
unsere Kunden Maßnahmen von Markt-
überwachungsbehörden ausgesetzt sind, 
unverzüglich alle erforderlichen Informationen zu 
übermitteln und jede Hilfestellung zu leisten, die wir 
oder unser Kunde benötigen, um die Maßnahmen 
der Behörden abzuwenden oder umzusetzen. 
Etwaige Kosten oder Aufwendungen des Lieferanten 
in diesem Zusammenhang werden nicht erstattet.  
4. Der Lieferant ist verpflichtet, eine 
Produkthaftpflicht-Versicherung mit einer 
Deckungssumme von 10 Millionen Euro pro 
Personenschaden/Sachschaden – pauschal – zu 
unterhalten; stehen uns weitergehende 
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Schadenersatzansprüche zu, so bleiben diese 
unberührt. Der Lieferant ist verpflichtet, uns auf 
Verlangen Umfang und Bestand Versicherung in 
geeigneter Form nachzuweisen.  
 
§ 11 Schutzrechte  
1. Der Lieferant steht dafür ein, dass im 
Zusammenhang mit seiner Lieferung keine Rechte 
Dritter verletzt werden.  
2. Werden wir von einem Dritten wegen einer 
Schutzrechtverletzung in Anspruch genommen, ist 
der Lieferant verpflichtet, uns auf erstes Anfordern 
von diesen Ansprüchen freizustellen; wir sind nicht 
berechtigt, mit dem Dritten, ohne Zustimmung des 
Lieferanten, irgendwelche Vereinbarungen zu 
treffen, insbesondere einen Vergleich abzuschließen.  
3. Die Freistellungsverpflichtung des Lieferanten 
bezieht sich auf alle Aufwendungen, die uns aus oder 
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch 
einen Dritten notwendigerweise erwachsen, 
einschließlich der damit verbundenen Kosten der 
Rechtsverteidigung.  
4. Die Verjährungsfrist beträgt 10 Jahre, gerechnet 
ab Vertragsschluss. 
 
§ 12 Geheimhaltung  
1. Der Lieferant ist verpflichtet, alle erhaltenen 
Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und 
sonstigen Unterlagen und Informationen strikt 
geheim zu halten. Dritten dürfen Sie nur mit unserer 
ausdrücklichen Zustimmung offengelegt werden.  
2. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt auch nach 
Abwicklung des Vertrages; sie erlischt, wenn und 
soweit das in den überlassenen Abbildungen, 
Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen enthaltene Fertigungswissen allgemein 
bekannt geworden ist.  
 
§ 13 Materialien, Werkzeuge  
Werkzeuge, Lehren oder Vorrichtungen, die dem 
Lieferanten zur Verfügung gestellt werden, bleiben 
unser Eigentum. Sie sind als SUMTEQ-Eigentum vom 
Lieferanten deutlich zu kennzeichnen. Werkzeuge, 
Lehren oder Vorrichtungen sind auch dann SUMTEQ-
Eigentum und entsprechend zu kennzeichnen, wenn 
sie durch den Lieferanten selbst oder in seinem 
Namen für die Fertigung von unseren Produkten 
angefertigt worden sind.  
 
 

§ 14 Beistellung  
1. Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, 
behalten wir uns hieran das Eigentum vor. 
Verarbeitung oder Umbildung durch die Lieferanten 
werden für uns vorgenommen. Wird unsere 
Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenstände verarbeitet, erwerben wir das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zuzüglich 
Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung.  
2. Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar 
vermischt, erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Vorbehaltssache (Einkaufspreis zuzüglich 
Umsatzsteuer) zu den anderen vermischten 
Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache 
des Lieferanten als Hauptsache anzusehen ist, gilt als 
vereinbart, dass der Lieferant uns anteilig 
Miteigentum überträgt. Der Lieferant verwahrt das 
Alleineigentum oder das Miteigentum für uns.  
3. Soweit die uns gemäß §§ 14.1 und/oder 14.2 
zustehenden Sicherungsrechte den Einkaufspreis 
aller unserer noch nicht bezahlten Vorbehaltsware 
um mehr als 10% übersteigen, sind wir auf Verlangen 
des Lieferanten zur Freigabe der Sicherungsrechte 
nach unserer Wahl verpflichtet.  
 
§ 15. Eigentumsvorbehalt  
1. Dem Lieferanten steht der von ihm verlangte 
Eigentumsvorbehalt zu, wenn dieser mit der Zahlung 
der für den gelieferten Gegenstand 
(Vorbehaltsware) vereinbarten Vergütung erlischt 
und wir zur Weiterveräußerung im 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang ermächtigt sind.  
2. Zur Sicherung im Falle der Weiterverarbeitung und 
Weiterveräußerung anstelle des 
Eigentumsvorbehalts treten wir hiermit für den Fall, 
daß ein Eigentumsvorbehalt gemäß § 15.1 wirksam 
vereinbart ist, die uns aus einer Weiterveräußerung 
des unter Verwendung der Vorbehaltsware neu 
hergestellten Gegenstands gegen unseren 
Abnehmer zustehende Forderung in Höhe des 
Rechnungswertes der vom Lieferanten jeweils 
gelieferten Vorbehaltsware an diesen ab. Bei 
Aufnahme der Forderungen gegen unseren 
Abnehmer in eine laufende Rechnung bezieht sich 
die Abtretung auf den entsprechenden Teil des 
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Saldos einschließlich des Schlußsaldos aus dem 
Kontokorrent.  
3. Der Lieferant tritt bereits hiermit die gemäß § 15.2 
abgetretenen Forderungen an uns zurück ab, und 
zwar unter der aufschiebenden Bedingung, daß wir 
die für die jeweilige Vorbehaltsware in Rechnung 
gestellte Vergütung zahlen.  
4. Wir sind zur Einziehung von an den Lieferanten 
abgetretenen Forderungen ermächtigt. Ein Widerruf 
der Ermächtigung ist nur wirksam, wenn wir 
Zahlungsverpflichtungen aus dem der Lieferung der 
jeweiligen Vorbehaltsware zugrundeliegenden 
Geschäft verletzen. Unter dieser Voraussetzung kann 
der Lieferant auch verlangen, daß wir ihm die 
abgetretenen Forderungen und den Schuldner 
bekanntgeben und dem Schuldner die Abtretung 
anzeigen, oder die Anzeige selbst vornehmen.  
 
§ 16 Mindestlohngesetz, soziale Verantwortung 
1. Der Lieferant verpflichtet sich, alle ihm aufgrund 
des Mindestlohngesetzes obliegenden Pflichten 
einzuhalten. Weiter verpflichtet der Lieferant sich, 
nur solche Subunternehmer einzusetzen, die sich 
ihm gegenüber verpflichtet haben, die ihnen 
aufgrund des Mindestlohngesetzes obliegenden 
Pflichten einzuhalten. Auf unser Verlangen ist der 
Lieferant verpflichtet, entsprechende Nachweise 
über die Erfüllung des Mindestlohngesetzes zu 
erbringen. Der Lieferant verpflichtet sich, uns von 
sämtlichen Ansprüchen und Kosten wegen der 
Inanspruchnahme nach § 13 Mindestlohngesetz 
wegen Nichtzahlung des Mindestlohns an eigene 
Mitarbeiter des Lieferanten oder Mitarbeiter von 
Subunternehmern freizustellen. Für den Fall des 
Verstoßes gegen die Pflichten aus dem 
Mindestlohngesetz durch den Lieferanten sind wir 
zudem berechtigt, den Vertrag außerordentlich und 
fristlos aus wichtigem Grund zu kündigen. 
2. Der Lieferant übernimmt die soziale ökonomische 
Verantwortung für ein nachhaltiges Wirtschaften 
und die Sicherheit der Lieferkette. Er bekennt sich 
dazu, dass bei der Herstellung und Lieferung von 
Produkten sowie bei der Erbringung von 
Dienstleistungen die Menschenrechte gewahrt, 
einschlägige Arbeitsnormen eingehalten und 
Diskriminierung sowie Zwangs- und Kinderarbeit 
nicht geduldet werden. Weiterhin verpflichtet sich 
der Lieferant, keine Form von Korruption und 
Bestechung zu tolerieren oder sich hierauf in 
irgendeiner Weise einzulassen. 

§ 17 Höhere Gewalt 
1. Definition: 
„Höhere Gewalt“ bedeutet das Eintreten eines 
Ereignisses oder Umstands („Ereignis höherer 
Gewalt“), das eine Partei daran hindert, eine oder 
mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus 
dem Vertrag zu erfüllen, wenn und soweit die von 
dem Hindernis betroffene Partei („betroffene 
Partei“) nachweist, dass: 
a) dieses Hindernis außerhalb der ihr zumutbaren 
Kontrolle liegt; und 
b) es zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in 
zumutbarer Weise nicht vorhergesehen werden 
konnte; und 
c) die Auswirkungen des Hindernisses von der 
betroffenen Partei nicht in zumutbarer Weise hätten 
vermieden oder überwunden werden können. 
2. Nichterfüllung durch Dritte 
Erfüllt eine Partei eine oder mehrere ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen aufgrund eines 
Versäumnisses eines Dritten nicht, den sie mit der 
Erfüllung des gesamten Vertrags oder eines Teils des 
Vertrags beauftragt hat, so kann sich diese Partei auf 
höhere Gewalt nur insoweit berufen, als dass die 
Anforderungen für die Annahme des Vorliegens von 
höherer Gewalt, wie sie unter Absatz 1 dieser Klausel 
definiert werden, nicht nur für die Partei, sondern 
auch für den Dritten gelten. 
3. Vermutete Ereignisse höherer Gewalt 
Bis zum Beweis des Gegenteils wird bei den 
folgenden, eine Partei betreffenden Ereignissen, 
vermutet, dass sie die Voraussetzungen für die 
Annahme von höherer Gewalt unter Absatz 1 lit. (a) 
und lit. (b) erfüllen. Die betroffene Partei muss in 
diesem Fall nur beweisen, dass die Voraussetzung 
unter Absatz 1 lit. (c) tatsächlich erfüllt ist: 
a) Krieg (erklärt oder nicht erklärt), Feindseligkeiten, 
Angriff, Handlungen ausländischer Feinde, 
umfangreiche militärische Mobilisierung; 
b) Bürgerkrieg, Aufruhr, Rebellion und Revolution, 
militärische oder sonstige Machtergreifung, 
Aufstand, Terrorakte, Sabotage oder Piraterie; 
c) Währungs- und Handelsbeschränkungen, 
Embargo, Sanktionen; 
d) Rechtmäßige oder unrechtmäßige 
Amtshandlungen, Befolgung von Gesetzen oder 
Regierungsanordnungen, Enteignung, 
Beschlagnahme von Werken, Requisition, 
Verstaatlichung; 
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e) Pest, Epidemie, Pandemie, Naturkatastrophe oder 
extremes Naturereignis; 
f) Explosion, Feuer, Zerstörung von Ausrüstung, 
längerer Ausfall von Transportmitteln, 
Telekommunikation, Informationssystemen oder 
Energie; 
g) allgemeine Arbeitsunruhen wie Boykott, Streik 
und Aussperrung, Bummelstreik, Besetzung von 
Fabriken und Gebäuden. 
4. Benachrichtigung  
Die betroffene Partei hat die andere Partei 
unverzüglich über das Ereignis zu benachrichtigen. 
5. Folgen von höherer Gewalt 
Eine Partei, die sich mit Erfolg auf die vorliegende 
Klausel beruft, ist von der Pflicht zur Erfüllung ihrer 
vertraglichen Verpflichtungen und von jeder 
Schadenersatzpflicht oder von jedem anderen 
vertraglichen Rechtsbehelf wegen 
Vertragsverletzung befreit; allerdings nur, wenn sie 
dies unverzüglich mitteilt. Erfolgt allerdings die 
Mitteilung nicht unverzüglich, so wird die Befreiung 
erst von dem Zeitpunkt an wirksam, zu dem die 
Mitteilung die andere Partei erreicht. Die andere 
Partei kann die Erfüllung ihrer Verpflichtungen, wenn 
tatsächlich höhere Gewalt anzunehmen ist, ab dem 
Zeitpunkt dieser Mitteilung aussetzen. 
6. Vorübergehende Verhinderung 
Ist die Auswirkung des geltend gemachten 
Hindernisses oder Ereignisses vorübergehend, so 
gelten die in Absatz 5 dargelegten Folgen nur so 
lange, wie das geltend gemachte Hindernis die 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch 
die betroffene Partei verhindert. Die betroffene 
Partei muss die andere Partei benachrichtigen, 
sobald das Hindernis die Erfüllung ihrer vertraglichen 
Verpflichtungen nicht mehr behindert. 
7. Pflicht zur Milderung 
Die betroffene Partei ist verpflichtet, alle 
zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Auswirkungen des Ereignisses, auf das sich bei der 
Vertragserfüllung berufen wird, zu begrenzen. 
8. Vertragskündigung  
Hat die Dauer des geltend gemachten Hindernisses 
zur Folge, dass den Parteien im Wesentlichen 
entzogen wird, was sie kraft Vertrages 
berechtigterweise erwarten durften, so hat die 
jeweilige Partei das Recht, den betroffenen Vertrag 
durch Benachrichtigung der anderen Partei 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu 
kündigen. Sofern nicht anders vereinbart, 

vereinbaren die Parteien ausdrücklich, dass der 
Vertrag von jeder Partei gekündigt werden kann, 
wenn die Dauer des Hindernisses 120 Tage 
überschritten hat. 
9. Ungerechtfertigte Bereicherung 
Ist Absatz 8 anwendbar und hat eine Partei vor 
Vertragsauflösung durch eine Handlung einer 
anderen Partei bei Vertragserfüllung einen Vorteil 
erlangt, so muss sie der anderen Partei einen 
Geldbetrag in Höhe des Wertes des Vorteils zahlen. 
 
§ 18 Gerichtsstand – Erfüllungsort – geltendes Recht  
1. Wenn der Lieferant Kaufmann ist, ist Köln 
Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den 
Lieferanten auch an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand zu verklagen.  
2. Wenn sich aus der Bestellung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.  
3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  
4. Hat der Lieferant seinen Sitz außerhalb 
Deutschlands, gilt das CISG („UN-Kaufrecht“) mit 
folgenden Sonderregelungen:  
- Vertragsänderungen oder -aufhebungen bedürfen 
der Schriftform. Dies gilt auch für Abreden über die 
Aufgabe dieser Schriftformvereinbarung.  
- Der Lieferant haftet im Fall einer schuldhaften 
Vertragsverletzung auch für den bei 
Vertragsabschluss unvorhersehbaren Schaden.  
- Wir können im Fall der Lieferung vertragswidriger 
Ware vom Lieferanten Ersatzlieferung verlangen, 
wenn die Vertragswidrigkeit eine wesentliche 
Vertragsverletzung darstellt. Wesentlich ist eine 
Vertragsverletzung unter anderem dann, wenn die 
Ware nur beim Lieferanten hergestellt oder 
vertrieben wird oder es uns aus einem sonstigen 
Grund unzumutbar ist, die Ware von einem Dritten 
zu erwerben.  
- Wir können im Fall der Lieferung vertragswidriger 
Ware die Aufhebung des Vertrags erklären, wenn die 
Vertragswidrigkeit eine wesentliche Vertrags-
verletzung darstellt. Wesentlich ist eine 
Vertragsverletzung unter anderem dann, wenn sich 
der Schaden schwer oder gar nicht abschätzen lässt, 
ein immaterieller Schaden eingetreten ist, der 
Anspruch auf Schadensersatz wegen Artikel 79 V UN-
Kaufrecht ausgeschlossen ist, im Falle von 
Dauerschuldverhältnissen das Vertrauen in die 
Zuverlässigkeit des Lieferanten nachhaltig gestört ist 
oder wenn die Vertragswidrigkeit der Ware ein 
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Ausmaß erreicht, dass ein Warenabsatz im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr nicht mehr möglich 
ist.  
 
§ 19 Teilunwirksamkeit 
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner 
Vertragsbedingungen bleiben die übrigen 
Bestimmungen voll wirksam. Anstelle unwirksamer 
Bestimmungen gilt ohne Weiteres eine solche 
Regelung, die im Rahmen des rechtlich Möglichen 
dem am nächsten kommt, was nach dem Sinn und 
Zweck der unwirksamen Klausel wirtschaftlich 
gewollt war.  
 
§ 20 Vorrangige deutsche Version  
Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen sollen nach 
deutschem Rechtsverständnis ausgelegt werden. 
Falls die rechtliche Bedeutung einer Übersetzung von 
der deutschen rechtlichen Bedeutung abweicht, soll 
die deutsche Bedeutung Vorrang haben.         
 
Stand:  Mai 2024 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


